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ZWECK 
 
Die globale Richtlinie zu Menschenrechten (Global Human Rights Policy) von Goodyear ist Teil unseres Engagements 
für ethische und sozial verantwortliche Geschäftspraktiken. Goodyear verpflichtet sich, die grundlegenden 
Menschenrechte in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften jedes Landes, in dem wir tätig sind, und den 
international anerkannten Menschenrechtsstandards einschließlich der Leitsätze der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte, den OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen sowie der Erklärung der 
Internationalen Arbeitsorganisation zu grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit und den damit 
verbundenen Konventionen zu respektieren und zu schützen. 
 

 
GELTUNGSBEREICH 
 
Diese globale Richtlinie zu Menschenrechten gilt für alle Direktoren, leitenden Angestellten, Arbeiter und 
Angestellten („Goodyear-Mitarbeiter“) für alle Geschäftsbereiche von Goodyear weltweit. Sie gilt außerdem für 
bestimmte Auftragnehmer, Vertreter und andere Dritte, die im Namen von Goodyear handeln. Wenden Sie sich bei 
Fragen bitte an den Anwalt für Ihren Geschäftsbereich oder Ihre Funktion. 
 
Goodyear ist bestrebt, Geschäfte mit Kunden und Lieferanten zu machen, die ähnliche Standards bei ihren eigenen 
Mitarbeitern und Lieferanten einhalten. Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie gemäß unserem 
Verhaltenskodex für Lieferanten ähnliche Standards einhalten.  
 
 

https://supplier.goodyear.com/code
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DEFINITIONEN 
 
Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt folgende Definition:  

• „Identitätsdokumente“ bezeichnet alle Dokumente, die zum Nachweis der Identität einer Person verwendet 
werden. Identitätsdokumente sind unter anderem Personalausweise, Arbeitsgenehmigungen, 
Qualifikationsnachweise oder Reisedokumente. 

 
RICHTLINIE 
 
Wir halten alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Menschenrechte und Arbeitsstandards ein. 
Wenn es keine Gesetze oder Verordnungen gibt, die einen nachstehend beschriebenen Aspekt der Menschenrechte 
abdecken oder wenn es Konflikte zwischen unseren Richtlinien und geltenden Gesetzen oder Vorschriften gibt, hält 
Goodyear die geltenden Gesetze und Vorschriften ein und sucht gleichzeitig nach Möglichkeiten, die international 
anerkannten Menschenrechte und die in dieser Richtlinie dargelegten Grundsätze zu respektieren. 
 
A. Verbot von Zwangsarbeit 
Goodyear verbietet alle Formen von Zwangsarbeit, einschließlich Gefangenenarbeit, Leibeigenschaft (auch 
Schuldknechtschaft), Sklavenarbeit und Menschenhandel. Im Einklang mit unserem Engagement für eine frei 
gewählte Beschäftigung: 

• sollte die Personalrekrutierung so erfolgen, dass international anerkannte Menschenrechte respektiert und 
geschützt werden. 

• darf niemand zur Zahlung von Rekrutierungsgebühren oder verbundenen Kosten verpflichtet werden, um 
eine Beschäftigung bei Goodyear zu sichern. 

• muss die Zustimmung zu den Bedingungen des Arbeitsverhältnisses freiwillig und frei von Täuschung oder 
Zwang erfolgen. 

• darf die Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer nicht durch Beschäftigungsbedingungen, Einbehaltung von 
Identitäts- oder Einwanderungsdokumenten, Halten von Kautionen oder andere Maßnahmen zur 
Einschränkung der Mobilität behindert werden. 

 
B. Verbot von Kinderarbeit 
Goodyear verbietet den Einsatz von Kinderarbeit. Wir halten die geltenden Gesetze zur Kinderarbeit ein und 
beschränken die Beschäftigung auf Arbeitnehmer, die die für ihren jeweiligen Standort geltenden gesetzlichen 
Mindestaltersanforderungen erfüllen. Wenn die lokalen Gesetze kein höheres Alter vorgeben, werden wir keine 
Kinder unter 15 Jahren beschäftigen. Wenn junge Arbeitnehmer über dem Mindestalter, aber unter dem 
18. Lebensjahr beschäftigt werden, dürfen sie keine gefährlichen Arbeiten oder solche, die ihr körperliches oder 
psychisches Wohlbefinden anderweitig gefährden könnten, ausführen. 
 
C. Arbeitsbedingungen 
Goodyear ist bestrebt, sichere Arbeitsplätze zu schaffen, an denen die Menschenrechte aller Mitarbeiter und 
Auftragnehmer respektiert werden. Wie im Verhaltenskodex (Business Conduct Manual) von Goodyear beschrieben: 

• Gesundheit und Sicherheit: Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sind in jedem Werk und für alle 
Mitarbeiter von Goodyear ein zentraler Wert. 

• Verbot von Gewalt, Belästigung und Diskriminierung: Wir untersagen alle Formen von Gewalt, Drohungen, 
Einschüchterung und sexueller oder sonstiger Belästigung. Wir tolerieren in keinster Weise oder Form 
Belästigung und Diskriminierung hinsichtlich Hautfarbe, ethnischem Hintergrund, Religion, nationaler 
Herkunft, Geschlecht (einschließlich Schwangerschaft), sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität, 
Alter, Behinderung, Veteranenstatus, genetischer Informationen, Herkunft, staatsbürgerlichem Status oder 
sonstigen per Gesetz geschützten Merkmalen. 

• Datenschutz: Goodyear ist verpflichtet, Geschäfte weltweit in einer Art und Weise zu tätigen, die die 
Privatsphäre von Personen aktiv schützt. Wir halten alle geltenden Datenschutzrichtlinien und -gesetze ein. 
Wir respektieren die Privatsphäre unserer Mitarbeiter und wollen geeignete Praktiken zur Erfassung, 
Aufzeichnung, Speicherung, Nutzung oder zur anderweitigen Verarbeitung personenbezogener Daten 
implementieren. 
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• Bedenken äußern und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen: Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie 
Bedenken unverzüglich äußern, wenn sie von einem möglichen oder vermuteten Verstoß gegen geltendes 
Recht oder Richtlinien erfahren, und dass sie uneingeschränkt mit internen Untersuchungsteams 
kooperieren. Jegliche Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken 
äußern oder bei Untersuchungen mitwirken, ist strikt untersagt. 

• Lohn und Arbeitszeit: Darüber hinaus halten wir uns an geltende Gesetze, Vorschriften und Tarifverträge (je 
nachdem, was einen größeren Schutz bietet) in Bezug auf Löhne und geleistete Arbeitsstunden. 

• Respektvolles und inklusives Arbeitsumfeld: Wir pflegen ein respektvolles und inklusives Arbeitsumfeld 
und erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie sich gegenseitig mit Respekt behandeln. 

 
Weitere Informationen zu unserem Engagement für ein sicheres und respektvolles Arbeitsumfeld finden Sie im 
Verhaltenskodex (Business Conduct Manual) von Goodyear sowie in unseren zugehörigen Richtlinien, darunter die 
Globale Broschüre zum Nulltoleranzprinzip (Global Zero Tolerance Booklet), Richtlinie für verantwortungsvolle 
Abläufe (Responsible Operations Policy)Globale Datenschutzrichtlinie (Global Privacy Policy)Richtlinie zum Schutz 
von Mitarbeiterdaten (Associate Privacy Policy) und die Speak-Up-Richtlinie (Speak Up Policy). 
 
D. Vereinigungsfreiheit 
Goodyear akzeptiert und respektiert die Rechte und Freiheiten der Arbeitnehmer, sich mit Organisationen ihrer Wahl 
wie Gewerkschaften zu verbinden und gemeinsam Tarifverträge auszuhandeln oder solchen Organisationen nicht 
beizutreten. Kein Mitarbeiter darf aufgrund der Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmervereinigung oder Gewerkschaft 
oder der Teilnahme an den rechtmäßigen Aktivitäten solcher Organisationen entlassen, diskriminiert, belästigt, 
eingeschüchtert oder mit Vergeltungsmaßnahmen belegt werden. 
 
E. Aufbewahrung von Identitätsdokumenten 
Die Arbeitnehmer müssen im Besitz ihrer Ausweispapiere bleiben und die Kontrolle darüber behalten, einschließlich 
Pässen, Arbeitsgenehmigungen, Qualifikationsnachweisen oder Reisedokumenten. Goodyear darf die Möglichkeit 
der Mitarbeiter, sich frei zu bewegen und das Land zu verlassen, in dem sie beschäftigt sind, nicht einschränken. 
Goodyear verwendet nach Möglichkeit Kopien von Identitätsdokumenten. Wenn Goodyear Originaldokumente 
verwenden muss, um die lokalen Gesetze einzuhalten (z. B. um Anträge auf Arbeitserlaubnis zu bearbeiten), müssen 
die folgenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden: 

• Einholung der freiwillig abgegebenen schriftlichen Zustimmung der Mitarbeiter  
• Gewährleistung, dass Dokumente nicht länger aufbewahrt werden, als es unbedingt erforderlich ist, und  
• Ausgabe von Kopien der Identitätsdokumente an die Mitarbeiter, um ihre Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, 

solange sie sich nicht im Besitz ihrer Originaldokumente befinden  
 
Alle ausländischen migrierten Arbeitskräfte haben Zugang zu einem individuellen, sicheren Schließfach, auf das nur 
sie selbst Zugriff haben, in dem sie ihre Identitätsdokumente aufbewahren können. 
 
F. Verantwortungsvolle Personalgewinnung 
Die Personalgewinnung sollte so erfolgen, dass international anerkannte Menschenrechte respektiert und geschützt 
werden. Mitarbeiter müssen entweder direkt von Goodyear oder über Personalvermittler bzw. Personalagenturen 
eingestellt werden, die (i) angemessen als „Personalberater“ überprüft wurden und unserem Due-Diligence-Prozess 
gemäß unserer Antikorruptionsrichtlinie und dem Internationaler Betriebsleitfaden zum Schutz vor Korruption 
entsprechen und die (ii) sich zur Einhaltung unserer Standards zum Thema Menschenrechte, wie in unserem 
Verhaltenskodex für Lieferanten dargelegt, verpflichtet haben.  
 
Die Zustimmung zu den Bedingungen des Arbeitsverhältnisses muss freiwillig und frei von Täuschung oder Zwang 
erfolgen. Bevor sie ein Arbeitsverhältnis eingehen, erhalten alle Arbeitnehmer klare, schriftliche 
Arbeitsbedingungen, die Einzelheiten zu Lohn und Arbeitszeit enthalten und in einer Sprache abgefasst sind, die der 
Arbeitnehmer versteht.  
 
Wir fördern das Prinzip der Arbeitgeberzahlung: Kein Arbeitnehmer sollte für eine Stelle zahlen – die Kosten für die 
Einstellung sollten nicht vom Arbeitnehmer, sondern vom Arbeitgeber getragen werden. Keine Person muss 
Rekrutierungsgebühren oder mit der Einstellung verbundene Kosten an ihren Arbeitgeber oder einen 
Personalvermittler, Vertreter oder Vermittlungsunternehmen zahlen, um eine Beschäftigung bei Goodyear 

https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Global-Zero-Tolerance-Booklet.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Responsible-Operations-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Responsible-Operations-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Global-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Associate-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Associate-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Speak-Up-Policy.aspx
https://corporate.goodyear.com/us/en/commitments/reports-and-policies/anti-bribery-policy.html
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/International-Anti-Bribery-Compliance-Operational-Guide.aspx
https://supplier.goodyear.com/docs/code/gy_supplier_code_of_conduct_eng.pdf
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aufnehmen zu können, oder wird dazu aufgefordert. Zu den Kosten im Zusammenhang mit dem 
Einstellungsverfahren gehören u. a. Drogentests, medizinische Kosten, Versicherungskosten, Kosten für Tests 
bezüglich Fähigkeiten und Qualifizierung, Kosten für Schulungen und Einführungen, Gerätekosten, Reise- und 
Unterbringungskosten sowie Verwaltungskosten. Wenn wir erfahren, dass Mitarbeiter zur Zahlung solcher Gebühren 
oder Kosten verpflichtet wurden, werden wir sie so schnell wie möglich entschädigen, nachdem wir Kenntnis davon 
erlangt haben.  
 
 
AUFSICHT 
Unser Vorstand übt die allgemeine Aufsicht über die Verpflichtung des Unternehmens zur Achtung und zum Schutz 
der grundlegenden Menschenrechte aus. 
 
Der Chief Sustainability Officer von Goodyear ist mit Unterstützung des General Counsel, des Chief Compliance 
Officers und des Chief Human Resources Officers für die Auslegung und Verwaltung dieser Richtlinie verantwortlich. 
In Absprache mit dem Better Future Steering Committee von Goodyear und anderen internen Stakeholdern sind sie 
außerdem dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Verfahren vorhanden sind, um die Umsetzung der in dieser 
Richtlinie dargelegten Verpflichtungen durch das Unternehmen zu unterstützen, einschließlich relevanter Due-
Diligence-Prozesse durch Dritte, Aktualisierungen der Richtlinie und des Verhaltenskodex für Lieferanten, 
Schulungen und Abhilfemaßnahmen. 
 
 
RICHTLINIENVERSTÖSSE  
 
Jeder Mitarbeiter, der gegen diese Richtlinie oder gegen geltendes Recht verstößt oder eine andere Person dazu 
auffordert, unterliegt angemessenen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses, 
dem Verlust von Leistungen sowie zivil- und strafrechtlicher Verfolgung. Wenn Verstöße gegen diese Richtlinie 
festgestellt werden, werden weitere angemessene Maßnahmen ergriffen, die Schritte zur Beseitigung negativer 
Auswirkungen auf Einzelpersonen, die Beendigung der Zusammenarbeit mit Dritten, die gegen diese Richtlinie 
verstoßen haben, oder andere Schritte umfassen können. 
 
 
MELDUNG VON BEDENKEN UND STELLEN VON FRAGEN 
 
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Richtlinie oder zu den hier behandelten Themen haben, können Sie sich an 
folgende Stellen wenden: 

• Ihren Vorgesetzten; 
• Ihren Ansprechpartner in der Personalabteilung; 
• den VP & Chief Compliance Officer unter 1-330-796-7288 (GTN 446-7288); den Director, Global Compliance & 

Ethics Operations unter 1-330-796-0375 (GTN 446-0375) oder einen Regional Director, Compliance & Ethics 
(siehe die Compliance- und Ethik-Website: http://go.goodyear.com/ethics/ für Kontaktinformationen); 

• den VP, Internal Audit, unter 1-330-796-0719 (GTN 446-0719); 
• die Integritäts-Hotline von Goodyear unter: https://goodyear.ethicspoint.com. In den USA und Kanada 

können Sie gebührenfrei anrufen: 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854). Aus allen anderen Ländern können 
Sie die Wählanweisungen unter: https://goodyear.ethicspoint.com. abrufen oder einen Reverse Charge-
/Collect-Anruf an +1-503-726-2371 tätigen; oder 

• den für Ihre Organisation oder Funktion zuständigen Rechtsberater von Goodyear oder das Büro des General 
Counsel. 

 
Denken Sie daran, dass Goodyear jegliche Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen strengstens untersagt, 
die in gutem Glauben bekannte oder vermutete Verstöße gegen Richtlinien oder Gesetze melden (selbst wenn sich 
herausstellt, dass diese Bedenken unbegründet sind) oder die ehrlich und vollständig an einer Untersuchung 
teilnehmen und darin kooperieren. 
 

http://go.goodyear.com/ethics/
https://goodyear.ethicspoint.com/
https://goodyear.ethicspoint.com/
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ZUGEHÖRIGE RICHTLINIEN UND VERFAHREN 
• Verhaltenskodex des Unternehmens 
• Verhaltenskodex für Lieferanten 
• Richtlinie zum Einkauf von Naturkautschuk 
• Sojaöl-Beschaffungsrichtlinie 
• Globale Broschüre zum Nulltoleranzprinzip 
• Richtlinie für verantwortungsvolle Abläufe 
• Weltweite Datenschutzrichtlinie 
• Datenschutzrichtlinie für Mitarbeiter 
• Speak-Up-Richtlinie 
• Antikorruptionsrichtlinie 
• Internationaler Betriebsleitfaden zum Schutz vor Korruption 

https://corporate.goodyear.com/content/dam/goodyear-corp/documents/policies/business-conduct-manual/gy-business-conduct-manual.pdf
https://supplier.goodyear.com/code
https://supplier.goodyear.com/docs/resources/goodyear_natural_rubber_procurement_policy.pdf
https://supplier.goodyear.com/docs/resources/goodyear_sustainable_soybean_oil_policy.pdf
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Global-Zero-Tolerance-Booklet.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Responsible-Operations-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Global-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Associate-Privacy-Policy.aspx
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/Speak-Up-Policy.aspx
https://corporate.goodyear.com/us/en/commitments/reports-and-policies/anti-bribery-policy.html
https://sharepoint.goodyear.com/sites/companypolicies/SitePages/International-Anti-Bribery-Compliance-Operational-Guide.aspx

